
Verbondssotzung

des

Gemeindeverwoltu n gsverbondes Lo ucherltol

Zvr Bildung einer Verwoltungsgemeinschoft in der Rechtsform des
Gemeindeverwoltungsverbondes vereinboren die in $ 1 dieser Sotzung genonnten
Gemeinden ouf Grund der $$ 59 bis 62 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung
mit $ 6 Abs. 'l des Gesetzes über kommunole Zusommenorbeit (GKZ) die folgende
Verbqndssotzung:

Mitglieder, Silz des Verbondes

(l ) Die Stodt Gommertingen, die Stqdt Veringenstodt und die Stodt Hetiingen, sowie
die Gemeinde Neufro (im Folgenden: Mitgliedsgemeinden) bilden den
,, Gemeindeverwoltungsverbo nd Loucherttol ".

{2) Der Gemeindeverwoltungsverbond (im Folgenden: Verbond) hät seinen Sitz in
Gommertingen.

s2
Aufgoben des Verbqndes

(l) Der Verbond beröt seine Mitgliedsgemeinden bei der Wohrnehmung ihrer
Aufgoben. Bei Angelegenheiten, die ondere Mitgliedsgemeinden berühren und eine
gemeinsome Abstimmung der lnteressen erfordern, hoben sich die
Mitgliedsgemeinden der Berotung durch den verbond zu bedienen.

(2) Der Verbond erfüllt on Stelle der Mitgliedsgemeinden in eigener Zustöndigkeit die
folgenden Aufgoben (Erfüllungsoufgoben) :

I . Gesetzliche Erfüllungsoufgoben

o) dievorbereitende Bouleitplonung

2. weitere Erfüllungsoufgoben für olle Gemeinden

o) die Wohrnehmung der iouristischen Aufgoben in der Ferienregion im Tol der
Louchert ouch für Gemeinden oußerholb des Verwoltungsverbondsgebietes

s1
Nqme und



b) der Betrieb einer interkommunolen Bildungseinrichtung (Akodemie
Louchertiol. ouch für Gemeinden oußerholb des Verbondsgebietes).

c) der Betrieb eines Konfiskotbehölters zur Tierkörperbeseitigung.

(3) Der Verbond nimmt ferner die ihm sonsi noch durch Gesetz oder ouf Grund eines
Gesetzes übertrogenen Aufgoben wohr.

s3
Orgone des Verbondes

Orgone des Verbondes sind:

- dieVerbondsversommlung
- der Verwoltungsrot
- derVerbqndsvorsitzende

$4
Verbondsversommlung

(l) Die Verbondsversommlung ist dos Houptorgon des Verbondes. Sie ist für qlle
Angelegenheiten des Verbondes zustöndig, für die nicht die Zustöndigkeit des
Verwoltungsrotes oder des Verbondsvorsitzenden gegeben ist, insbesondere für

l. die Wohl des Verbondsvorsitzenden und des Stellvertreters,
2. den Erloss von Sotzungen des Verbondes einschließlich der Housholtssotzung,
3. die Feststellung von Wirtschoftsplönen für Sondervermögen mit

Sonderrechnung,
4. den Erloss von Torifordnungen für die lnonspruchnohrne der Einrichtungen und

Dienstleistungen des Verbondes,
5. die Feststellung der Johresrechnung,
6. die Aufstellung des Flöchennutzungsplones,
7. die Entscheidung über die Errichtung, wesentliche Erweiterung und

Aufhebung von Einrichtungen des Verbondes und der Verbondsverwoltung,
B. die Entscheidung über die Anschoffung oder Herstellung von

Vermögensgegenstönden, deren Anschoffungs- oder Herstellungskosten irn
Einzelfoll {= eine wirtschoftliche Einheit) oder für die Sochgemeinschqft mehr
ols 20.000,00 € betrogen,

9. die Beschlussfossung über Moßnohmen, die sich erheblich ouf den Housholt
des Verbondes ouswirken oder die kommunolpolitisch besonders bedeutsom
sind,

'10. die Entscheidung über die Ernennung, Anstellung und Entlossung
o) der Beomten,
b) der Beschöftigten ob der Entgeligruppe 6 noch dem TVÖD

I l. die Beschlussfossung über die Höhe der Abfindung ousscheidender
Mitgliedsgemeinden.

{2) Die Verbondsversommlung besteht ous dem Bürgermeister und folgender Zohl
weiterer Vertreter jeder Mitgliedsgemeinde

Stodt Gommertingen
Stodt Veringenstodt
Stodt Hettingen
Gemeinde Neufro

Die weiteren Vertreter einer jeden
regelmößigen Wohl der Gemeinderöte

8 Vertreier
2 Vertreter
2 Vertreter
2 Vertreter

Mitgliedsgemeinde werden noch jeder
von dem neu gebildeten Gemeinderot ous



seiner Mitte gewöhlt. Scheidet ein
oder der Verbondsversommlung
weiterer Vertreter gewö hlt.

{3) Für jeden weiteren Vertreter
Verhinderu ngsfoll vertritt.

Veringenstodt
Hettingen
Neufro

weiterer Vertreter vozeitig ous dem Gemeinderot
ous, wird für den Rest der Amtszeit ein neuer

ist ein Stellvertreter zu bestellen. der diesen im

i4) Der Bürgermeister einer Verbondsgemeinde wird bei Verhinderung durch seinen
ollgemeinen Stellvertreter vertreten.

s5
Geschöftsgong der Verbondsversqmmlung

(l) Auf die Verbondsversommlung findet die Bestimmungen der Gemeindeordnung
über den Geschöftsgong des Gemeinderotes entsprechende Anwendung, soweit
sich ous dem GKZ und dieser Verbondssotzung nichts onderes ergibt.

(2) Do die Siimmen der Verbondsgemeinden jeweils nur einheitlich obgegeben
werden können, erfolgi die Stimmobgobe noch folgender Gewichtung:

Gommertingen 2 Stimmen
I Stimme
I Stimme
I Siimme

(3) Die Verbondsversommlung ist einzuberufen, wenn es die Geschöftsloge erfordert,
mindesiens einmol jöhAich.

(4) Die Verbqndsversommlung ist beschlussföhig, wenn mehr qls die Hölfte der
Mitglieder onwesend sind und die Sitzung ordnungsgemöß geleitet ist.

(5) Die Niederschrift über die Verhondlungen der Verbondsversommlung ist den
Mitgliedern innerholb eines Monots zur Kenntnis zu bringen.
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Verwollungsrol

{l ) Der Verwoltungsrot is"f zustöndig für die Bewirtschoftung der Mittel noch dem
Housholtsplon, soweit der Betrog im Einzelfoll mehr ols 8.000 €, ober nicht mehr ols
20.000 € betrögt, sowie für Angelegenheiten des Verbondes, die einer sochlichen
Entscheidung bedürfen und nicht in die Zustöndigkeii der Verbondsversornmlung
oder des Verbondsvorsitzenden follen. Er hot die Angelegenheit, die die
Verbondsversommlung zu entscheiden hoi, vorzuberoten und seine Stellungnohme
durch den Vorsitzenden der Verbondsversommlung vortrogen zu lossen.

(2] Der Verwoltungsrot besteht ous 5 Mitgliedern. Diese sind die jeweiligen
BÜrgermeisier der Gemeinden Gommertingen, Veringenstodt, Hettingen und Neufro
und ein von der Stodt Gommertingen benonntes weiteres Mitglied der
Verbondsversommlung. Der Vorsitzende des Gemeindeverwoltungsverbondes ist
Vorsitzender des Verwoltu ngsrotes.

{3) Noch jeder Erneuerung der Verbondsversommlung ist der Verwoltungsrot neu zu
bilden. Scheidet ein Mitglied des Verwoltungsrotes oder ein Stellvertreter ous der
Verbondsversommlung ous, so endet ouch seine Tötigkeit im Verwoltungsrot. Es

findet Neuwohl für den Rest der Amtszeit stotl.



$7
Geschöffsgong des Verwoltungsroles

(1) Auf den Verwoltungsrot finden die Bestimmungen der Gemeindeordnung Über
den Geschöftsgong der beschließenden Ausschüsse entsprechend Anwendung,
soweit sich ous dem GKZ und ous dieser Verbondssotzung nichis onderes ergibt.

(2) Do die Stimmen der Verbondsgemeinden jeweils nur einheitlich obgegeben
werden können, erfolgt die Stimmobgobe noch folgender Gewichiung:

Gommertingen 2 Stimmen' Veringenstodt I Stimme
Hettingen I Stimme
Neufro I Stimme

(3) Der Verwoltungsrot ist einzuberufen, wenn es die Geschöftsloge erfordert.

(4) Der Verwqltungsrot ist beschlussföhig, wenn mehr ols die Hölfte der Miiglieder
onwesend und die Sitzung ordnungsgemöß geleitet ist.
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Verbqndsvorsitzender

(l) Soweit dos GKZ und diese Verbondssotzung keine Bestimmungen Über den
Verbondsvorsitzenden entholten, finden ouf diesen die Vorschriften der
Gemeindeordnung über den Bürgermeister entsprechende Anwendung.

{2) Der Verbondsvorsitzende und ein Stellvertreter werden in der ersten Sitzung der
Verbondsversommlung noch jeder regelmößigen Neubesiellung der weiteren
Vertreter noch S 4 Abs. 2 Sotz 2 gewöhlt. Scheiden sie vozeitig ous der
Verbondsversommlung ous, findet für den Rest der Amtszeit eine Neuwohlstott.

(3) Zum Verbondsvorsitzenden und seinem Stellvertreter ist ein Bürgermeister einer
Mitgliedsgemeinde zu wöhlen.

{4) Der Verbondsvorsiizende ist zustöndig für die Bewirtschoftung der Mittel noch
dem housholtsplon bis zum Betrog von 8.000,00 € im Einzelfoll.

se
Verbondsverwoltung

(l) Zur Erfüllung seinerAufgoben noch $ 2 bedient sich derVerbond des Personols
der Stodt Gommertingen im Rohmen der Verwoliungsleihe.

s10
Finonzierung

(1) Der dem Verbond entstondene, onderweitig nicht gedeckte Aufwond wird ouf
die Mitgliedsgemeinden wie folgt umgelegt:

l. Weitere Erfüllungsoufgoben fÜr olle Gemeinden $ 2 Abs.3 Nr.2:

l. l. Für die Ferienregion ,,lm Tol der Lquchert" nech dem Verhöltnis der
Einwohnezohlen zum Stqnd 30. Juni des Vorjohres.



1. 2. FÜr die Akodemie Loucherttol zur Hölfte noch einem einheiflichen
Grundbetrog je Trögergemeinde und Johr und für die weitere Hölfte nochdem Verhöltnis der Einwohnezohlen zum Stond vom 30. Juni des
Vorjohres.

2. Bei ollen Übrigen, vom Verbond wohrgenommenen Aufgoben noch dem
Verhöltnis der noch $ 143 GemO moßgebenden Einwohnezohlen der
Mitgliedsgemeinden zum stond vom 30. Junides Vorjohres.

(2) Die, Gesomfumloge ist noch Ablquf des Johres zur Zohlung föllig. Wöhrend des
Johres werden Abschlogszohlungen ouf der Grundloge des HousÄoltsplones bzw.des Vorjohresschuld erhoben. Bei rückstöndigän Umlogen findet dos
Abgobenordnung Anwendung.
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Öffentliche Bekonnlmochungen

Öffentliche Bekonnimochungen des Verbondes erfolgen durch Abdruck in denjeweiligen Amtsblöttern der Mitgliedgemeinden.

$12
Auflösung des Verbqndes

Für die Auflösung des Verbondes gelten die Vorschriften des g 62 Gemo.

s13
lnkrofttreten der Sotzung

Die Sotzung in dieser Fossung triti mit der öffentlichen Bekonntmochung der
Sotzungsg.enehmigung in Kroft. Gleichzeitig tritt die olte Sotzung vom 26. Juni 1974
mit ihren Anderungen oußer Kroft. ' r -"

Gommertingen, 14. April 2010

Für die Stodt Gommertingen
(Gemeinderotsbeschluss vom 09. Februor 2OlO)

für die Stodt Veringenstodt
{Gemeinderotsbeschluss vom .l8. 

Möz 2010)

Für die Stodt Hetlingen
(Gemeinderotsbeschluss vom 23. Februor 2010)

für die Gemeinde Neufro
{Gemeinderotsbeschluss vom 23. Mön 2Oj 0}

BürgermeisI,4.

/:{fi
eister


